
 
Häs‐ & Sprungordnung der Narrenzunft Schussenteufel Meckenbeuren e.V. 
 

Nachfolgende die Häs- und Sprungordnung der Narrenzunft Schussenteufel e.V. 
Meckenbeuren. 
 
Jeder Hästräger ist verpflichtet, bei allen Veranstaltungen der Narrenzunft Schussenteufel e.V. 
Meckenbeuren, diese Häs- und Sprungordnung zu beachten und einzuhalten. 
 
Das Häs (Beinhaltet: Maske, Häsjacke, Häshose sowie Fuchsschwanz) darf nicht an dritte 

ausgeliehen werden, es sei denn, der Entleiher hat die Genehmigung des Zunftrates 
eingeholt. Das Tragen von Maske und Häs durch Nichtmitglieder kann nur in Einzelfällen 
durch den Zunftrat genehmigt werden. 
 
Jeder Hästräger ist verpflichtet, sein Häs vollständig, sorgfältig und in einem sauberen, 
gepflegten und fehlerfreien Zustand zu tragen. Der Verein hat das Recht, jedem Hästräger, 
der nicht mehr Mitglied des Vereins ist, das Tragen von Maske und Häs in der 
Öffentlichkeit zu verbieten. 
 
Zum Häs gehören: 

• Häsjacke und Häshose mit Schwarzem Gürtel und 8 Ketten sowie 8 Glocken (an jeder 
Kette eine Glocke)  

• Holzmaske mit meliertem Fell 

• Vereinskleidung (T‐Shirt und/oder Pullover), oder reines schwarzes T-Shirt und/oder 
Pullover.  
Bei Abendveranstaltungen dürfen auch die grünen Vereins T-Shirt getragen werden 

• Melierter Fuchsschwanz mit schwarzem Handgriff  
• schwarze Schuhe (keine Turnschuhe)  
• Schwarze Handschuhe 

• Tauforden (gilt nur für getaufte Mitglieder) 
 
 
Kinder ab 14 Jahren haben ein Leder-Häs und eine Schussenteufel-Holzmaske bei sämtlichen 
Umzügen und Veranstaltungen zu tragen. Alle Häs-Zubehörteile, welche oben genannt wurden, 
gehören hier ebenfalls dazu.  
 
Kinder unter 14 Jahren tragen ein Filz-Häs mit einem Kopfteil (ohne Maske). Zu diesem Häs 
muss ein meliertes Fell als Kopfteil und ein melierter Fuchsschwanz getragen werden. Hose 
und Jacke müssen Schwarz sein.  
Ebenfalls gehören hier Fuchsschwanz mit Griff, Ketten und Glocken dazu. Diese variieren je 
nach Größe des Kindes.  
 
Für Kinder ab 12 Jahren gibt es die Möglichkeit, ein Jugend-Häs mit einer Schussenteufel-
Holzmaske zu tragen. Diese Entscheidung liegt ganz bei den Eltern. Auch hier gelten alle oben 
genannten Häs-Zubehörteile. Dieses Jugendhäs kann solange getragen werden, bis dies nicht 
mehr der Häsordnung entspricht (zu klein, schmutzig, veraltet). Heißt, es muss kein neues Häs 
gekauft werden, wenn das Kind das 14 Lebensjahr erreicht.  
 

Sämtliche Gegenstände wie z.B. Orden, Pins oder Becher, dürfen am Häs getragen werden.  
Jedoch müssen diese so angebracht bzw. untergebracht werden, dass diese bei Umzügen und 
Veranstaltungen mit Maske, nicht sichtbar sind. 
  



 
Am gesamten Häs inklusiv Maske und Fell dürfen keine eigenmächtigen Änderungen 
vorgenommen werden! 
Änderungen sind nur nach Rücksprache mit dem Zunftrat erlaubt. 
 
Bei allen Umzügen und Veranstaltungen, hat der Gruppenführer das Recht, die Mitglieder auf 
deren Verhalten und auch auf Nichteinhaltung der Häsordnung hinzuweisen. 
Bei Nichteinhaltung hat der Gruppenführer das Recht, die Mitglieder von dem Umzug oder 
Veranstaltung auszuschließen. 
Bei Zuwiderhandlung droht ein Sprungverbot. 
 

Die Maskenträger haben sich vor dem Umzug pünktlich am Aufstellungsplatz einzufinden. 

Maskenträger, die sich im Umzugsort befinden, sind verpflichtet am Umzug teilzunehmen 
 
Bei Umzügen ist die Maske von Beginn des Umzuges bis zur Beendigung des Umzuges zu 
tragen! 
Kann ein Mitglied aus diversen Gründen nicht weiterhin an einem Umzug teilnehmen, so muss 
dieser, wenn möglich, ein Zunftrat Mitglied informieren und die Umzugsstrecke verlassen. Dort 
kann die Maske abgenommen werden. 
Ansonsten sind Verlassen eines Umzuges oder Einspringen während eines Umzuges nicht 
gestattet. 
Bei nicht gemeldeten Umzügen dürfen Hästräger nicht daran teilnehmen. 
 
Die Mitglieder der Narrenzunft Schussenteufel e.V. Meckenbeuren, haben sich so zu 

verhalten, dass kein Zuschauer oder Besucher belästigt oder gar verletzt wird.  

Evtl. Schadenersatzansprüche gehen zu Lasten des Verursachers. 

 

Denn Mitgliedern ist es gestattet, auf Veranstaltungen wie Bälle, Umzüge usw. zu 

gehen. Sollte die Narrenzunft Schussenteufel keine Offizielle Veranstaltung im 

Sprungplan haben, dürfen diese Veranstaltungen auch im Häs besucht werden.  

Jedoch gilt hier die selbe Regelung wie auf Offiziellen Veranstaltungen. Auch hier ist 

das komplette Häs mit Gürtel, Glocke und Fuchsschwanz zu tragen (ohne Maske). 

Ebenso gehören hier die Schwarzen Schuhe und die Vereinsklamotten dazu. Erlaubt 

sind auch rein Schwarze Oberteile wie Langarm T-Shirt, kurzarm T-Shirt und Tops 

(normal Geschnitten wie auch die Vereinskleidung).  

Auch bei Privaten Veranstaltungen repräsentiert jeder von uns die Narrenzunft 

Schussenteufel e.V. Meckenbeuren, daher sollte jeder Ordnungsgemäß nach 

Vorschrift auftreten.  

Gibt es eine Offizielle Veranstaltung der Narrenzunft Schussenteufel, dann dürfen 

andere Veranstaltungen NICHT im Häs besucht werden.  

 

Alle Mitglieder haben die Pflicht, das Ansehen des Vereines zu fördern und seinen 
Interessen zu dienen. Insbesondere sind die aktiven Mitglieder verpflichtet, regelmäßig an 
den Veranstaltungen, den hierzu notwendigen Vorbereitungen und Auftritte des Vereines 
nach Festlegung durch die Vorstandschaft teilzunehmen. 
 
Die Rechte an der Maske sowie an dem Häs gehören alleinig dem Verein „Schussenteufel 
Meckenbeuren e.V.“. Scheidet ein Hästräger als aktives Mitglied aus, so wird dem Verein 
„Schussenteufel Meckenbeuren e.V.“ unmittelbar das „Vorkaufsrecht “ übertragen. Der 
Narrenzunft behält sich hiermit die Urheberrechte, was Art, Form, Beschaffenheit und die 
Veräußerung betreffen, vor. 
 
 


